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RS OGH 1979/1/10 3Ob191/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1979

Norm

EO §78

ZPO §528 C1

Rechtssatz

Die Zwangsverwaltung ist ein von der Fahrnispfändung und Pfandrechtsvormerkung selbst dann verschiedenes und

selbständiges Exekutionsmittel, wenn sie dieselben Liegenschaften und Liegenschaftsanteile wie die

Pfandrechtsvormerkung betri7t. Der Antrag auf Bewilligung der Zwangsverwaltung stellt einen von den übrigen

Sicherungsanträgen der betreibenden Gläubigerin deutlich verschiedenen und abgesondert entscheidbaren

Gegenstand dar, da jeder dieser Anträge ein verschiedenes rechtliches und tatsächliches Schicksal haben kann.
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